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Gegenüberstellung alte und neue Zuständigkeitsordnung 
 

Alte Zuständigkeitsordnung vom 01.10.1999, 
zuletzt geändert am 25.04.2007 

Neue Zuständigkeitsordnung 

Der Rat der Stadt Hilden legt aufgrund des § 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 in der 
zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit 
dem § 4 der Hauptsatzung der Stadt Hilden 
folgende Zuständigkeiten fest: 

unverändert 

§ 1 Aufgaben des Rates 
(1) Der Rat ist grundsätzlich, soweit nicht in den 
folgenden Bestimmungen etwas anderes fest-
gelegt ist, für alle Angelegenheiten der Ge-
meindeverwaltung zuständig. 

(2) Er kann die auf einen Ausschuss oder auf 
den/die Bürgermeister/in übertragenen Aufga-
ben jederzeit wieder an sich ziehen. 

unverändert 

§ 2 Ältestenrat 
(1) Der Ältestenrat besteht aus dem/der Bür-
germeister/in, den zwei stellvertretenden Bür-
germeister/innen und aus den Fraktionsvorsit-
zenden sowie (bei Fraktionen mit mehr als 10 
Mitgliedern) einer stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden/einem stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden. Die Fraktionen können anstel-
le der Vorsitzenden und der Stellvertreterinnen 
/ Stellvertreter auch andere Ratsmitglieder in 
den Ältestenrat entsenden. Die Beigeordneten 
und die Dezernenten/innen nehmen an den 
Sitzungen teil. 
(2) 
a) Der/Die Bürgermeister/in beruft den Ältes-

tenrat ein und leitet seine Sitzungen. 
b) Der Ältestenrat muss einberufen werden, 

wenn zwei seiner Mitglieder/innen es ver-
langen. 

c) Zu seiner Beratung muss mehr als die Hälf-
te der Mitglieder anwesend sein. 

d) Kann eine Angelegenheit wegen Ziffer 2 c) 
nicht beraten werden, so ist der Ältestenrat 
innerhalb von 3 Tagen erneut einzuberufen. 
Der Ältestenrat ist dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienen beratungsfähig. 

(3) Der Ältestenrat hat die Aufgabe, die Ge-
schäftsführung des Rates und seiner Aus-
schüsse zu erleichtern, den/die Bürgermeis-
ter/in bei der Führung der Geschäfte zu unter-
stützen, insbesondere eine Veränderung zwi-
schen den Fraktionen herbeizuführen und eine 
Abstimmung der Termin- und Arbeitspläne zu 
erreichen. Der Ältestenrat ist kein Beschlussor-
gan, sondern ein auf Kollegialität und Kompro-

§ 2 Ältestenrat 
(1) Der Ältestenrat besteht aus dem/der Bürger-
meister/in, den zwei stellvertretenden Bürger-
meister/innen und aus den Fraktionsvorsitzen-
den sowie (bei Fraktionen mit mehr als 10 Mit-
gliedern) einer stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden/einem stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden. Die Fraktionen können anstelle der Vor-
sitzenden und der Stellvertreterinnen / Stellver-
treter auch andere Ratsmitglieder in den Ältes-
tenrat entsenden. Die Beigeordneten, der 
Stadtkämmerer und der Leiter des Bürger-
meisterbüros nehmen an den Sitzungen teil. 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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miss angelegtes und angewiesenes Gremium. 

§ 3 Ausschüsse 
(1) Es werden folgende Fachausschüsse gebil-
det: 

a) Haupt- und Finanzausschuss, 
b) Rechnungsprüfungsausschuss, 
c) Wahlausschuss, 
d) Wahlprüfungsausschuss, 
e) Ausschuss für Wirtschafts- und Wohnungs-

bauförderung, 
f) Stadtentwicklungsausschuss, 
g) Jugendhilfeausschuss, 
h) Kulturausschuss, 
i) Schul-, Sport- und Sozialausschuss, 
j) Paten- und Partnerschaftsausschuss, 
k) Personalausschuss. 
 
 
 
 

(2) Weitere Ausschüsse kann der Rat nach 
Bedarf einsetzen; er kann bestehende Aus-
schüsse zusammenlegen und auflösen, soweit 
nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
Ferner kann der Rat nach Bedarf Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen bilden; das gleiche 
Recht steht den Fachausschüssen in ihren 
Zuständigkeitsbereichen zu. 

(3) Die Ausschüsse dürfen in bestimmten An-
gelegenheiten ihres Aufgabenbereiches die 
Entscheidung dem/der Bürgermeister/in über-
tragen. 

§ 3 Ausschüsse 
(1) Es werden folgende Fachausschüsse gebil-
det: 

a) Haupt- und Finanzausschuss, 
b) Rechnungsprüfungsausschuss, 
c) Wahlausschuss, 
d) Wahlprüfungsausschuss, 
e) Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Wohnungsbauförderung, 
f) Stadtentwicklungsausschuss, 
g) Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, 
h) Jugendhilfeausschuss, 
i) Ausschuss für Kultur und Heimatpflege 
j) Sozialausschuss, 
k) Schul- und Sportausschuss, 
l) Paten- und Partnerschaftsausschuss, 
m) Personalausschuss, 
n) GkA-Beratungskommission und 
o) Infrastrukturkommission. 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

§ 4 Zusammensetzung der Ausschüsse 
Die Mitglieder der in § 3 Abs. 1 a) bis d) ge-
nannten Ausschüsse müssen Ratsmitglieder 
sein. 

entfällt 

§ 5 Vorsitz in den Ausschüssen 
Die Ausschussvorsitzenden haben hinsichtlich 
ihrer Ausschüsse die den Aufgaben des/der 
Bürgermeister/in entsprechenden Befugnisse. 
Das Recht zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
steht jedoch ausschließlich dem/der Bürger-
meister/in zu. 

§ 4 Vorsitz in den Ausschüssen 
unverändert 

§ 6 Haupt- und Finanzausschuss 
(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegen 
neben den Aufgaben gem. den §§ 59 i.V.m. § 
60, 61 GO NW folgende Aufgaben: 

1. Die Entscheidung über den Erlass der öf-
fentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen 
Forderungen der Stadt, soweit ein Betrag 

§ 5 Haupt- und Finanzausschuss 
(1) unverändert  
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von 10.000,- € überschritten wird, 
2. die Entscheidung über die Führung von 

Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss von 
gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
gleichen bei einem Streitwert von über 
200.000,- €; Vergleichswert über 50.000,- €, 

3. die Entscheidung über die Ausübung von 
Vorkaufs-, Ankaufs- oder Wiederkaufsrech-
ten bei Kaufpreisen von über 150.000,- €, 

4. die Vermietung und Verpachtung sowie die 
Anmietung und Anpachtung von Grundstü-
cken zu einem Jahresmiet- oder -pachtzins 
von über 50.000,- €, 

5. die Zuständigkeit bei Auflösung eines Fach-
ausschusses, falls der Rat nichts Gegentei-
liges beschließt, 

6. die Entscheidung über Unterlagen gem. § 14 
GemHVO, 

7. die Entscheidung über freiwillige Zuschüsse 
außerhalb der vom Rat beschlossenen 
Richtlinien, 

8. die Behandlung von Anregungen und Be-
schwerden nach § 24 GO gem. § 10 der 
Hauptsatzung der Stadt Hilden, 

Die Vorschriften des § 9 dieser Zuständigkeits-
ordnung bleiben unberührt. 

(2) In besonderen Eilfällen ist der Haupt- 
und Finanzausschuss zur Entscheidung von 
Angelegenheiten zuständig, die einem ande-
ren Fachausschuss zur Beschlussfassung 
übertragen worden sind. In diesem Fall ist 
die/der Vorsitzende des betreffenden Fach-
ausschusses vorher zu hören. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorschriften des § 8 dieser Zuständigkeits-
ordnung bleiben unberührt. 

(2) entfällt (widerspricht § 60 Abs. 2 GO NW) 

§ 7 Aufgaben der übrigen Ausschüsse 
1. In den Fachausschüssen werden alle in die 

einzelnen Fachbereiche fallenden Aufgaben 
des Rates vorberaten. 

1. a) Angelegenheiten des Amtes für Ge-
bäudewirtschaft werden in denjenigen 
Fachausschuss eingebracht, der für 
die Aufgaben des jeweiligen Gebäu-
denutzers zuständig ist (nutzerorien-
tierte Betrachtung). Die Beteiligung 
des Stadtentwicklungsauschusses im 
Einzelfall erfolgt nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen. 

2. Zur abschließenden Entscheidung werden 
den Fachausschüssen Angelegenheiten ih-
res Fachbereiches übertragen, soweit Ent-
scheidungen nicht dem Rat oder dem 
Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten 
sind; die Befugnisse des/der Bürgermeis-
ters/in nach § 9 dieser Zuständigkeitsord-
nung bleiben unberührt. 

§ 6 Aufgaben der übrigen Ausschüsse 
(1) unverändert 
 
 

(2) Angelegenheiten des Amtes für Gebäu-
dewirtschaft werden in dem Fachausschuss 
vorgestellt, der für die Aufgaben des jeweili-
gen Gebäudenutzers zuständig ist (nutzerori-
entierte Betrachtung) und im Ausschuss für 
Umwelt- und Klimaschutz behandelt.  
 
 
 
 

(3) Zur abschließenden Entscheidung werden 
den Fachausschüssen Angelegenheiten ihres 
Fachbereiches übertragen, soweit Entscheidun-
gen nicht dem Rat oder dem Haupt- und Finanz-
ausschuss vorbehalten sind; die Befugnisse 
des/der Bürgermeisters/in nach § 8 dieser Zu-
ständigkeitsordnung bleiben unberührt. 
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Im Einzelnen werden den Fachausschüssen im 
Rahmen der bereitgestellten Mittel folgende 
Angelegenheiten zur abschließenden Entschei-
dung übertragen: 
 
Dem Ausschuss für Wirtschafts- und Woh-
nungsbauförderung: 

1. die Vermietung und Verpachtung sowie die 
Anmietung und Anpachtung von Grundstü-
cken zu einem Jahresmiet- oder -pachtzins 
von über 15.000,- € bis zu 50.000,- €, 

2. die Vergabe von städtischen Wohnungs-
baumitteln außerhalb der vom Rat festge-
setzten Richtlinien; 

 
 
dem Stadtentwicklungsausschuss: 

1. die Beteiligung bei der Zulassung von Bau-
vorhaben, soweit sie für die städtebauli-
che, strukturelle, ökologische und/oder 
nachbarschaftliche Entwicklung in der 
Stadt Hilden von besonderer Bedeutung 
sind 

2. die künstlerische Gestaltung öffentlicher 
Gebäude, Anlagen und Plätze 

3. im Erschließungs- und Anliegerbeitrags-
recht über Fertigstellung und endgültige 
Herstellung der Anlagen, die Bildung von 
Abrechnungsgebieten, Abrechnungsab-
schnitten und Erschließungseinheiten so-
wie über die Abrechnungs- und Beitrags-
erhebung im Wege der Kostenspaltung 

4. die Stellungnahme der Stadt bei deren 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
bei Bauleitplanverfahren und anderen be-
hördlichen Verfahren, in der Regional- und 
Landesplanung sowie bei überörtlicher 
Verkehrsplanung, soweit besondere Aus-
wirkungen für die Stadt zu befürchten sind

5. die Entscheidung über private Anträge zur 
Einleitung von Bauleitplanverfahren 

6. verkehrsplanende Maßnahmen von be-
sonderer Bedeutung 

7. die Anlegung von Parkplätzen, Fußgän-
gerzonen und Radwegen 

8. Bauentwürfe für Stadtstraßen im Rahmen 
der rechtskräftig festgesetzten Pläne gem. 
Baugesetzbuch 

9. verfahrenseinleitende und begleitende 
Beschlüsse im Rahmen der Bauleitplanung 
mit Ausnahme der Abhandlung der Anre-
gungen und Bedenken, des Satzungsbe-
schlusses bzw. des Feststellungsbe-
schlusses FNP, 

10. die Wahrung landschaftspflegerischer 
Belange, soweit sie für die strukturelle 
und/oder ökologische Entwicklung der 

 

(4) Im Einzelnen werden den Fachausschüssen 
im Rahmen der bereitgestellten Mittel folgende 
Angelegenheiten zur abschließenden Entschei-
dung übertragen: 
 
dem Ausschuss für Wirtschafts- und Wohnungs-
bauförderung: 

1. die Vermietung und Verpachtung sowie die 
Anmietung und Anpachtung von Grundstü-
cken zu einem Jahresmiet- oder -pachtzins 
von über 15.000,- € bis zu 50.000,- € und 

2. die Vergabe von städtischen Wohnungs-
baumitteln außerhalb der vom Rat festge-
setzten Richtlinien; 

 
dem Stadtentwicklungsausschuss: 

1. unverändert  
 
 
 
 
 
2. unverändert  
 
3. unverändert  
 
 
 
 
 
 
4. die Stellungnahme der Stadt bei deren Betei-

ligung als Träger öffentlicher Belange bei 
Bauleitplanverfahren und anderen behördli-
chen Verfahren, in der Regional- und Lan-
desplanung sowie bei überörtlicher Ver-
kehrsplanung, soweit besondere Auswirkun-
gen für die Stadt zu erwarten sind, 

5. die Entscheidung über private Anträge zur 
Einleitung von Bauleitplanverfahren, 

6. unverändert  
 
7. unverändert  
 
8. unverändert  
 
 
9. verfahrenseinleitende und begleitende Be-

schlüsse im Rahmen der Bauleitplanung mit 
Ausnahme der Abhandlung der Anregungen 
und Bedenken Stellungnahmen und des 
Satzungsbeschlusses bzw. des Feststel-
lungsbeschlusses FNP und 

10. entfällt, dafür neu: 
      verfahrenseinleitende und begleitende      
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Stadt Hilden von besonderer Bedeutung 
sind, soweit nicht der Aufgabenbereich 
anderer Träger berührt wird. 

11. städtische Neubaumaßnahmen (Hochbau), 
für die Unterlagen gem. § 10 GemHVO er-
stellt werden müssen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Beschlüsse zur Aufstellung von Satzun- 
      gen auf Grundlage des Baugesetzbuches  
      oder der Bauordnung NRW mit Ausnahme 
      des Satzungsbeschlusses; 
11. entfällt (wird dem Ausschuss für Umwelt und 

Klimaschutz übertragen) 
 
 
dem Umlegungsausschuss: 
1. die Durchführung des vereinfachten Um-

legungsverfahrens auf Grundlage der §§ 
80 ff BauGB und 

2. die Ausübung des Vorkaufsrechts auf 
Grundlage des § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
(in einem Umlegungsgebiet) im Rahmen 
der zur Verfügung gestellten Haushalts-
mittel; 

 
dem Ausschuss für Umwelt- und Klima-
schutz:  
1. Zuwendungen an in Hilden tätige Ortsve-

reine der nach § 59 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) anerkannten Vereine 
von über 5.000,- € und 

2. Aufklärungsmaßnahmen zur Stärkung 
des Umweltbewusstseins in der Bevölke-
rung; 

Des Weiteren werden im Ausschuss für Um-
welt und Klimaschutz folgende Dinge vorbe-
raten:  
1. Aufgaben der lokalen Agenda und des 

Klimabündnisses,  
2. gesamtstädtische Konzepte zu folgenden 

Bereichen: 
 Vorbereitende Flächennutzungspla-

nung 
 Generalentwässerungsplan 
 Abwasserbeseitigungskonzept nach § 

54 Landeswassergesetz NRW (LWG 
NRW) 

 Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung 
 Klimaschutz 
 Grünordnungsplan 
 Gewässer-, Luft-, Boden- und Immissi-

onsschutz 
 Forstbetrieb 
 Friedhöfe 

3. Stellungnahmen der Stadt bei der Beteili-
gung als Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen von behördlichen Genehmi-
gungsverfahren außerhalb des Bauge-
setzbuches, soweit bei den beabsichtig-
ten Vorhaben besondere Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind (z.B. Planfest-
stellungsverfahren, Verfahren zur Aufstel-
lung oder Änderung des Landschafts-
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dem Jugendhilfeausschuss: 

1. Angelegenheiten der Jugendhilfe / Jugend-
pflege entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen und der Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Hilden., 

2. die Gestaltung von Kinderspielplätzen; 
 
dem Kulturausschuss: 
1. die Entscheidung über das städtische 

Kulturangebot, 
2. die Anerkennung von kulturpflegenden Ver-

einen im Sinne der Zuschussrichtlinien, 
3. der Ankauf von Werken der bildenden 

Kunst; 
 
dem Schul-, Sport- und Sozialausschuss: 

1. Zustimmung zu dem gewählten Schulleiter, 
zu der gewählten Schulleiterin gemäß § 61 
Absatz 4 und 5 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

2. die Namensgebung bei städtischen Schulen,
3. die freiwilligen städtischen sozialen Maß-

nahmen und Zuschüsse. 

plans), 
4. Angelegenheiten des Amtes für Gebäu-

dewirtschaft insbesondere investive Neu-
bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, 

5. Unterlagen gem. § 14 GemHVO zu: 
 Maßnahmen zur energetischen Ver-

besserung von städtischen Gebäuden 
 Schaffung von Grünanlagen (soweit es 

sich nicht um Spiel- oder Sportplätze 
sowie Gebäudeaußenanlagen handelt) 

6. ortsrechtliche Vorschriften ohne Gebüh-
rensatzungen, die den Umwelt-, Land-
schafts- und Naturschutz betreffen, so-
weit nicht der Aufgabenbereich des 
Stadtentwicklungsausschusses berührt 
wird und 

7. verfahrenseinleitende und begleitende 
Beschlüsse im Rahmen der Bauleitpla-
nung für Grundstücke, die bisher im Au-
ßenbereich nach § 35 Baugesetzbuch 
(BauGB) oder im Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes nach § 16 Land-
schaftsgesetz NRW (LG NRW) liegen. 

 
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 
soll mindestens viermal im Jahr zusammen-
kommen. 
 
dem Jugendhilfeausschuss: 

1. Angelegenheiten der Jugendhilfe / Jugend-
pflege entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen und der Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Hilden sowie 

2. die Gestaltung von Kinderspielplätzen; 
 
dem Ausschuss für Kultur und Heimatpflege: 
1. die Entscheidung über das städtische 

Kulturangebot, 
2. die Anerkennung von kulturpflegenden Ver-

einen im Sinne der Zuschussrichtlinien und 
3. der Ankauf von Werken der bildenden Kunst; 
 
 
dem Schul- und Sportausschuss: 
1. Zustimmung zu dem gewählten Schulleiter, 

zu der gewählten Schulleiterin gemäß § 61 
Absatz 4 und 5 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen und 

2. die Namensgebung bei städtischen Schulen; 
3. entfällt (wird dem Sozialausschuss übertra-

gen) 
 
und dem Sozialausschuss: 
1. die freiwilligen städtischen sozialen Maß-

nahmen und Zuschüsse. 

§ 8 Einsprüche gegen Ausschussentschei- § 7 Einsprüche gegen Ausschussentschei-
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dungen 
(1) Unabhängig von dem Einspruchsverfahren 
nach § 57 Abs. 4 der Gemeindeordnung NW 
können der/die Bürgermeister/in oder 1/5 der 
Mitglieder des Ausschusses eine nochmalige 
Beratung der Angelegenheit im Haupt- und 
Finanzausschuss beantragen. Hierbei gilt die 
gleiche Frist wie im Einspruchsverfahren (§ 26 
Abs. 1 Geschäftsordnung). 

(2) Wird ein Antrag nach Absatz 1 gestellt, so 
dürfen Beschlüsse erst nach der Entscheidung 
im Haupt- und Finanzausschuss ausgeführt 
werden. 

dungen 
unverändert 

§ 9 Aufgaben des/der Bürgermeister/in 
(1) Der/Die Bürgermeister/in wird ermächtigt: 

1. Grundstückserwerb für öffentliche Ver-
kehrsflächen nach rechtskräftigen Plänen 
gem. BauGB vorzunehmen, 

2. Grundstücksverträge im Rahmen der zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel bis zu 
einer Wertgrenze von 150.000,- € abzu-
schließen, 

3. Entscheidungen über Rechtsstreitigkeiten 
sowie gerichtliche und außergerichtliche 
Vergleiche zu treffen, sofern der Streitwert 
200.000,- € nicht übersteigt; Vergleichs-
wert 50.000,- €, 

4. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche 
Forderungen der Stadt im Einzelfall ohne 
wertmäßige Begrenzung zu stunden, sowie 
befristet oder unbefristet niederzuschlagen 
oder bis zur Höhe von 10.000,- €) zu erlas-
sen, 

5. die Vermietung und Verpachtung städti-
scher bebauter und unbebauter Grundstü-
cke sowie die Anmietung und Anpachtung 
von Grundstücken bis zu einem Jahres-
miet- oder -pachtzins von 15.000,- €) vor-
zunehmen, 

6. die Entscheidung über die Ausübung von 
Vorkaufs-, Ankaufs- oder Wiederkaufsrech-
ten bis zu dem Betrag von 150.000,- € zu 
treffen: 

7. Spenden bis 50.000,- € entgegenzuneh-
men, es sei denn, mit der Spende sind Auf-
lagen von besonderer Bedeutung verbun-
den, 

8. Vergaben im Rahmen der zur Verfügung 
gestellten Haushaltsmittel vorzunehmen 

9. Entscheidungen zu treffen über das Vor-
liegen eines wichtigen Grundes bei Ableh-
nung der Übernahme bzw. Verweigerung 
der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig-
keit oder eines Ehrenamtes sowie bei Aus-
scheidungswünschen (§ 29 Abs. 2 GO 

§ 8 Aufgaben des/der Bürgermeister/in 
(1) unverändert 

1. unverändert 
 
 
2. unverändert 
 
 
 
3. unverändert 
 
 
 
 
4. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche For-

derungen der Stadt im Einzelfall ohne wert-
mäßige Begrenzung zu stunden, sowie be-
fristet oder unbefristet niederzuschlagen 
oder bis zur Höhe von 10.000,- € zu erlas-
sen, 

5. die Vermietung und Verpachtung städtischer 
bebauter und unbebauter Grundstücke sowie 
die Anmietung und Anpachtung von Grund-
stücken bis zu einem Jahresmiet- oder -
pachtzins von 15.000,- € vorzunehmen, 

 
6. die Entscheidung über die Ausübung von 

Vorkaufs-, Ankaufs- oder Wiederkaufsrech-
ten bis zu dem Betrag von 150.000,- € zu 
treffen, 

7. unverändert 
 
 
 
8. Vergaben im Rahmen der zur Verfügung 

gestellten Haushaltsmittel vorzunehmen, 
9. Entscheidungen zu treffen über das Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes bei Ablehnung 
der Übernahme bzw. Verweigerung der Aus-
übung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 
eines Ehrenamtes sowie bei Ausschei-
dungswünschen (§ 29 Abs. 2 GO NW) und 
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NW). 
10. Entscheidung über die Aufnahme und Um-

schuldung von Krediten im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

(2) Soweit der/die Bürgermeister/in von sei-
ner/ihrer Befugnis zu Niederschlagungen und 
Erlassen nach Abs. 1 Gebrauch macht, hat 
er/sie dies dem Haupt- und Finanzausschuss 
jährlich nachträglich mitzuteilen. 

 
10. unverändert 
 
 

(2) unverändert 

§ 10 Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen 
(1) Aufwendungen und investive Auszahlun-
gen innerhalb eines Budgets sind als erheblich 
im Sinne des § 83 Abs. 2 GO anzusehen und 
bedürfen der Zustimmung des Rates, wenn sie 
25.000,- € übersteigen. Sonstige Auszahlungen 
gelten generell als unerheblich. 
 

(2) Aufwendungen und investive Auszahlungen 
innerhalb eines Budgets die einen Betrag von 
5.000,- € nicht übersteigen, sind dem Rat 
nicht zur Kenntnis vorzulegen. 

(3) In unbeschränkter Höhe als unerheblich 
anzusehen sind über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund: 

a) gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung 
(incl. der Auswirkungen aus dem Gemeinde-
finanzierungsgesetz, z.B. Gewerbesteuer-
umlagen, Solidarbeitrag, Kreisumlage). 

b) Interne Leistungsverrechnungen, 
c) kalkulatorische Kosten, 
d) Mehrwert-/Vorsteuern, 
e) Verluste aus Wertveränderungen bei Steu-

ern, Gebühren und Beiträge (z.B. Nieder-
schlagungen, Erlasse), 

f) systembedingte Veränderungen bzw. des 
doppischen Haushaltes auf Grund neuerer 
Erkenntnisse, gesetzlicher Grundlagen (z.B. 
Anpassung des Konten- und Produktpla-
nes), die ursächlich mit dem Umstieg 
vom kameralen auf den doppischen 
Haushalt zusammenhängen, 

g) Umschuldungen/Sondertilgungen und 
h) Abschlussbuchungen. 

Alle im Laufe eines Haushaltsjahres bereitge-
stellten über- und außeplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen sind in den der Be-
reitstellung folgenden Nachtragshaushaltsplan 
aufzunehmen. 

(4) Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 
GO Abs. 1 sind als erheblich anzusehen, wenn 
sie 25.000,- € übersteigen. 

§ 9 Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen 
(1) Aufwendungen und investive Auszahlun-
gen innerhalb eines Budgets und investive 
Auszahlungen innerhalb einer Investition sind 
als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO anzu-
sehen und bedürfen der Zustimmung des Rates, 
wenn sie 25.000,- € übersteigen. Sonstige Aus-
zahlungen gelten generell als unerheblich. 

(2) Aufwendungen und investive Auszahlungen 
innerhalb eines Budgets, die einen Betrag von 
5.000 € nicht übersteigen, sind dem Rat nicht 
zur Kenntnis vorzulegen. 

(3) unverändert 
 
 

a) gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung 
(incl. der Auswirkungen aus dem Gemeinde-
finanzierungsgesetz, z.B. Gewerbesteuerum-
lagen, Solidarbeitrag, Kreisumlage), 

b) unverändert 
c) unverändert 
d) unverändert 
e) unverändert  
 
 
f) systembedingte Veränderungen bzw. des 

doppischen Haushaltes auf Grund neue-
rer Erkenntnisse, gesetzlicher Grundlagen 
(z.B. Anpassung des Konten- und Pro-
duktplanes), die ursächlich mit dem 
Umstieg vom kameralen auf den dop-
pischen Haushalt zusammenhängen, 

g) unverändert 
h) unverändert 

unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
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§ 11 Unterlagen gemäß § 14 GemHVO  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
gelten als Vorhaben von finanzieller Bedeutung 
im Sinne des § 14 Abs. 3 GemHVO, wenn die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten folgen-
de Beträge überschreiten: 

a) bei Gartenbaumaßnahmen 50.000,- € 
b) bei Hochbaumaßnahmen 100.000,- € 
c) bei Tiefbaumaßnahmen 150.000,- €. 

§ 10 Unterlagen gemäß § 14 GemHVO  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
gelten als Vorhaben von finanzieller Bedeutung 
im Sinne des § 14 Abs. 3 GemHVO, wenn die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten folgende 
Beträge überschreiten: 

a) bei Gartenbaumaßnahmen 50.000,- €,  
b) bei Hochbaumaßnahmen 100.000,- € oder 
c) bei Tiefbaumaßnahmen 150.000,- €. 

§ 12 Unterrichtungspflicht des Rates 
Der Rat ist im Sinne von § 24 GemHVO unver-
züglich zu unterrichten, wenn die Gesamtaus-
gaben einer Maßnahme gemäß § 14 GemHVO 
um 10 % überschritten werden, mindestens 
jedoch 

a) bei Gartenbaumaßnahmen um 10.000,- € 
b) bei Hochbaumaßnahmen um 15.000,- € 

oder 
c) bei Tiefbaumaßnahmen um 25.000,- €. 

§ 11 Unterrichtungspflicht des Rates 
Der Rat ist im Sinne von § 24 GemHVO unver-
züglich zu unterrichten, wenn die Gesamtausga-
ben einer Maßnahme gemäß § 14 GemHVO um 
10 % überschritten werden, mindestens jedoch 

 
a) bei Gartenbaumaßnahmen um 10.000,- €, 
b) bei Hochbaumaßnahmen um 15.000,- € oder 
 
c) bei Tiefbaumaßnahmen um 25.000,- €. 

 


